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Sehr geehrte Kundinnen, 
sehr geehrte Kunden, 
 
der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen unserer Dienstleistung, hier im Speziellen 
bei Leistungen unter Einsatz funkauslesbarer Wasserzähler, ist den Stadtwerken Wesseling sehr 
wichtig. Im Einklang mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Hessischen Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) sowie weiterer einschlägiger Rechtsvorschriften 
informieren wir Sie nachfolgend darüber, wie wir Ihre Daten im Rahmen des Einsatzes von funk-
auslesbaren Wasserzählern verarbeiten und welche Rechte Sie im Rahmen dieser Verarbeitung 
haben. Diese Information ergänzt unsere allgemeine Information zur Datenverarbeitung nach 
Art. 13 EU-DSGVO. 
 
1. Verantwortlich für die Datenverarbei-

tung 
 
Stadtwerke Wesseling GmbH 
Brühler Str. 95, 50389 Wesseling, Tel. 02236-
9442-0. 
 
2. Datenschutzbeauftragter 
 
Herr Rechtsanwalt Georg Baumann,  
Georg Baumann Informationssysteme GmbH, 
Eichholzer Str. 80, 50389 Wesseling,  
E-Mail: baumann@frag-den-dsb.de. 
 
3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verar-

beitung personenbezogener Daten 
 
Die uns übertragenen Aufgaben im Rahmen 
der Wasserversorgung sind vielfältig und 
erfordern regelmäßig auch die Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Durch den Ein-
satz digitaler Zähler mit Funkeinheiten wer-
den diese Arbeitsabläufe noch effizienter 
unterstützt. 
Wichtig dabei ist, dass die Verknüpfung der 
gespeicherten Daten im Wasserzähler mit 
den Kundendaten ausschließlich über die 
jeweilige Zählernummer erfolgt. Diese Zu-
ordnung erfolgt – wie bislang auch - erst in 
unserem EDV-System in der Verwaltung der 
Stadtwerke Wesseling. Adressdaten werden 
nie im Zähler gespeichert und somit selbst-
verständlich auch nicht per Funk übertragen. 
 
 
 
 

a. Ermittlung abrechnungsrelevanter Zäh-
lerstände 

 
Zu den uns im Rahmen des öffentlichen Inte-
resses übertragenen Aufgaben der Wasser-
versorgung zählt die Ermittlung und Abrech-
nung der jeweils verbrauchten Wassermen-
ge. Die Rechtsgrundlage der hierfür notwen-
digen Erhebung der Zählerstände für die 
Abrechnungszwecke ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. 
e) DSGVO und §§ 18, 20, 24 Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 
mit Wasser (AVBWasserV). Die Ablesezeit-
punkte richten sich nach den Abrechnungsin-
tervallen. 
 
b. Datenverarbeitung zur Lokalisierung 

von Leckagen und Rohrbrüchen 
 
Als Träger der öffentlichen Wasserversor-
gung sind wir verpflichtet, auf einen sorg-
samen Umgang mit Wasser hinzuwirken und 
insbesondere die Wasserverluste in unseren 
Einrichtungen gering zu halten. Hierfür kön-
nen wir anlassbezogen oder aber auch an-
lasslos im Rahmen der turnusmäßigen Was-
sernetzüberprüfung oder gleichzeitig mit der 
Erhebung der für die Abrechnung erforderli-
chen Wasserzählerstände im Wasserzähler 
gespeicherte Daten verarbeiten. Die daten-
schutzrechtliche Grundlage für die Erhebung 
von Daten zur Lokalisierung von Leckagen 
und Rohrbrüchen ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) 
DSGVO und § 10 Abs. 3 AVBWasserV. 
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c. Datenverarbeitung zur Feststellung von 
Störungen und Manipulationen an den 
Messeinrichtungen 

 
Auch zur Feststellung von Störungen (z.B. 
Rückfluss-Alarme inkl. der Rückflussmenge) 
und Manipulationen einer Messeinrichtung ist 
eine Datenerhebung und -verarbeitung not-
wendig. Die Rechts-grundlage hierfür ist Art. 
6 Abs. 1 Buchst. e) DSGVO und §§ 18, 20, 24 
AVBWasserV. Die Erhebung und Verarbeitung 
von Daten zu diesem Zweck kann anlassbe-
zogen (z. B. Feststehen / Verdacht einer 
Verkeimung oder Manipulation), anlasslos im 
Rahmen der turnusmäßigen Wassernetzprü-
fung und gleichzeitig mit der Erhebung der 
für die Abrechnung erforderlichen Wasser-
zählerstände erfolgen. 
 
d. Datenverarbeitung Alarm „Trockener 

Zähler“ 
 
Als Wasserversorger sind wir dazu verpflich-
tet, jederzeit Wasser im vereinbarten Um-
fang am Ende der Anschlussleitung zur Ver-
fügung zu stellen. Entsprechend kann es 
notwendig sein, Daten zu dem Alarm „Tro-
ckener Zähler“ zu erheben und verarbeiten. 
Grundlage für diesen Verarbeitungszweck ist 
ebenfalls Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) DSGVO und 
§§ 18, 20, 24 AVBWasserV. Die Erhebung und 
Verarbeitung der Daten in Verbindung mit 
dem Alarm „Trockener Zähler“ ist gleichzei-
tig mit der Erhebung der für die Abrechnung 
erforderlichen Wasserzählerstände, im Rah-
men der Leckagesuche und anlassbezogen 
zur Erfüllung der Verpflichtung aus § 5 Abs. 1 
Satz 1 AVBWasserV zulässig. 
 
e. Datenverarbeitung in Verbindung mit 

der Zählerdimensionierung 
 
Die richtige Dimensionierung der Wasserzäh-
ler ist für die Richtigkeit der erhobenen 
Messwerte maßgeblich. Deshalb erfassen und 
verarbeiten wir auch Daten zur Durchfluss-
menge wie z.B. Höchst- und Mindestdurch-
fluss im Jahr / im Monat / am Tag inkl. Da-
tum (basierend auf Tages-/Stunden-
verbrauchswerten) sowie Alarme für Über-
/Unter-Dimensionierung des Zählers. Diese 
Daten sind zur Überwachung der richtigen 
Funktionsweise des Funkwasserzählers er-
forderlich. Sie stehen im untrennbaren Zu-
sammenhang zur Erhebung der Messwerte 

und werden somit ebenfalls auf die daten-
schutzrechtliche Grundlage des Art. 6 Abs. 1 
Buchst. e) DSGVO und §§ 18, 20, 24 AVBWas-
serV gestützt. 
 
4. Kategorien der verarbeiteten personen-

bezogenen Daten 
 
Es werden nur Daten gespeichert und verar-
beitet, die zur Erfüllung der unter Punkt 3 
aufgeführten Zwecke der Wasserversorgung 
und Gewährleistung der Betriebssicherheit 
und Hygiene der gesamten Wasserversor-
gungseinrichtung erforderlich sind. In unse-
ren Funkwasserzählern werden folgende 
Kategorien personenbezogener Daten erho-
ben und gespeichert: 

• Verbrauchsdaten wie z.B. Zähler-
stände, minimaler und maximaler 
Durchfluss, 

• Betriebsfunktionsdaten wie z.B. 
Alarme, 

• Fehlercodes und Rückwärtsvolumen 

• zählerspezifische Daten wie z.B. Zäh-
lernummer und Informationen zur 
Batteriekapazität 

 
5. Empfänger der personenbezogenen Da-

ten 
 
In der Organisation der Stadtwerke Wes-
seling sind nur die Stellen auf diese perso-
nenbezogenen Daten zugriffsberechtigt, 
welche diesen Zugriff zur Erfüllung der vor-
gegebenen Aufgaben benötigen. Darüber 
hinaus lassen die Stadtwerke Wesseling ein-
zelne der vorgenannten Prozesse und Dienst-
leistungen durch sorgfältig ausgewählte und 
im Rahmen von Auftragsdatenverarbeitungs-
verhältnissen beauftragte Dienstleister aus-
führen. Dies sind insbesondere Unternehmen 
im Bereich der Zählerinstallation, IT-
Dienstleistungen zur Netzüberwachung und 
zur Verbrauchsabrechnung sowie dem damit 
verbundenen Zahlungsmanagement und auch 
Druckdienstleister. 
 
6. Speicherdauer bzw. Kriterien für die 

Festlegung der Speicherdauer 
 
Entfällt der jeweilige Verarbeitungszweck 
gemäß Punkt 3, werden die personenbezo-
genen Daten gelöscht bzw. gemäß den nach-
folgenden Regelungen zunächst gesperrt. Im 
Rahmen der Netzüberwachung und -wartung 
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werden Daten unmittelbar auf Ebene Ge-
meinde / Ortsteil / Straßenzug komprimiert, 
so dass in diesem Zuge eine Anonymisierung 
der Daten stattfindet. 
Sofern darüber hinaus einzelne Daten zu 
Nachweiszwecken und / oder aufgrund von 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen wie z. B. 
im Rahmen von Abrechnungen aufbewahrt 
werden müssen, tritt an die Stelle einer Lö-
schung die Sperrung der Daten. Die aufzu-
bewahrenden Daten dürfen dann ausschließ-
lich für entsprechenden Zweck verarbeitet 
werden. 
Sofern steuerrechtliche Aufbewahrungsvor-
schriften greifen, ist eine Aufbewahrungs-
pflicht von 10 Jahren für Rechnungsdaten 
und 6 Jahre für sonstige Unterlagen vorge-
geben, welche für die Besteuerung von Be-
deutung sind. Die Aufbewahrungsfristen be-
ginnen mit dem Schluss des Kalenderjahrs, 
in dem die Rechnung erstellt wurde bzw. die 
sonstigen Daten verarbeitet wurden. 
Für die Erhaltung von Beweismitteln im 
Rahmen gesetzlicher Verjährungsvorschrif-
ten können diese bis zu 30 Jahren betragen, 
wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei 
Jahre beträgt. Darüber hinaus verarbeiten 
und speichern wir nur Daten, wenn Sie in die 
Speicherung eingewilligt haben, z.B. im 
Rahmen einer von Ihnen erwünschten Lecka-
geprüfung an Ihrer Hausinstallation. In die-
sen Fällen verarbeiten wir detaillierte Zäh-
lerdaten in Ihrem Beisein vor Ort, analysie-
ren diese und löschen diese nach Zwecker-
füllung. Nach Ablauf der jeweiligen Frist 
werden die Daten gelöscht. 
 
7. Ihre Rechte als Betroffener der Daten-

verarbeitung 
 
Neben Ihrem Recht auf Widerruf einer Ein-
willigung haben Sie jederzeit die nachste-
hend genannten Rechte: 

• Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 
DSGVO unter Berücksichtigung der 
Einschränkungen des § 34 BDSG 

• Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 
DSGVO 

• Recht auf Löschung gemäß Art. 17 
DSGVO unter Berücksichtigung der 
Einschränkungen des § 35 BDSG 

• Recht auf Einschränkung der Verar-
beitung gemäß Art. 18 DSGVO 

• Recht auf Datenübertragbarkeit ge-
mäß Art. 20 DSGVO 

• Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 
DSGVO 

Hierunter fällt insbesondere der Wider-
spruch gegen die Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten unter Einsatz eines 
Funkwasserzählers. Dabei handelt es sich 
nicht um ein bedingungsloses Widerspruchs-
recht. Die betroffene Person hat die Gründe 
für den Widerspruch darzulegen, die sich aus 
ihrer besonderen Situation ergeben müssen. 
Betroffene Personen im Sinne von Art. 21 
DSGVO und damit widerspruchsberechtigt 
können nur Personen sein, die in der über 
den Funkwasserzähler versorgten Wohnein-
heit leben, unabhängig davon, wer An-
schlussnehmer / Vertragspartner der ver-
antwortlichen Stelle ist. Im Rahmen einer 
Interessenabwägung kann einem Wider-
spruch nur stattgegeben werden, wenn keine 
zwingenden schutzwürdigen Gründe für die 
Verarbeitung durch die verantwortliche Stel-
le vorliegen, die die Interessen, Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Person überwie-
gen. 
Bitte senden Sie uns Ihr Verlangen an unsere 
Kontaktadresse bzw. an die Kontaktadresse 
unseres Datenschutzbeauftragten. 
 
8. Beschwerde über Datenschutzverstöße 

bei den datenschutzrechtlichen Auf-
sichtsbehörden 

 
Sofern Sie der Ansicht sind, dass Ihre Daten-
schutzrechte verletzt werden, können Sie 
sich an eine datenschutzrechtliche Auf-
sichtsbehörde wenden. Die Anschrift unserer 
Aufsichtsbehörde lautet: 
Die Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit NRW 
Kavalleriestraße 2-4  
40213 Düsseldorf 
Internet: https://www.ldi.nrw.de. 


